
Checkliste zum Hinterbliebenrentenantrag 

 

Bei der Antragsstellung ist Ihnen das Landratsamt Erding behilflich. Die Anträge können Sie 

auch in Ihrer Gemeinde stellen oder sich direkt an die Rentenversicherung wenden. 

Beantragung des Sterbevierteljahres (Vorschusszahlung): 

Der Verstorbene hat bereits eine Rente bezogen: 

-durch den Bestatter möglich 

-Formular für den Antrag online zum Ausdruck erhältlich beim Renten Service 
Downloadcenter für Renten-Formulare | Renten Service Deutsche Post) 

-wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Sterbevierteljahr mit 

Rentenbescheid ausgezahlt 

Der Verstorbene hat noch keine Rente bezogen: 

-das Sterbevierteljahr wird nicht als Vorschuss gezahlt, sondern erst mit Rentenbescheid 

Für die Antragsstellung des Hinterbliebenenantrag sollten folgende zutreffende Unterlagen 

mitgebracht werden: 

-gültiger Personalausweis oder Reisepass 

-Bankverbindung 

-Krankenversichertenkarte 

-Steuer ID (Steuer Identifikationsnummer) 

-Heiratsurkunde 

-Sterbeurkunde 

-bei Rentenbezug des Verstorbenen die letzte Rentenanpassungsmitteilung 

-bei Rentenbezug des Hinterbliebenen die letzte Rentenanpassungsmitteilung 

-ohne Rentenbezug die letzte Renteninformation oder Rentenauskunft 

-letzte Nachweise Zusatzversorgungen (Betriebsrenten, Beamtenbezüge 

(Pensionsfestsetzungsblatt), Direktversicherungen) 

-Geburts- oder Abstammungsurkunden aller Kinder 

-bei Krankenkassenwechsel, Angaben über die Krankenversicherungsverhältnisse ab dem 

01.01.1996 (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit) 

-bei Bezug von Sozialleistungen den aktuellen Leistungsbescheid (Arbeitslosengeld, 

Krankengeld) 

-bei Bezug einer Hinterbliebenenrente, Hinterbliebenenrentenbescheid oder letzte 

Anpassungsmitteilung 

-Nachweis bei Bezug einer Unfallrente der Berufsgenossenschaft 

-bei Antragstellung für dritte Personen: Vollmacht oder Betreuungsurkunde sowie gültiger 

Personalausweis oder Reisepass 

 

https://www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/downloadcenter.html


 

Bei Waisenrenten zusätzlich: 

-bei über 18. Jährigen Ausbildungsvertrag, Schulnachweis oder Nachweis freiwilliger Dienste 

-Sozialversicherungsnummer 

 

 


